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§ i rtoe urrd sii:z des Vereins

2" Der Verein hal seinen Sitz in Elsf]eth"

3" Der Verein ist M-i-tglied des Schtltzenbundes llege:marsch e.Y. uno des
oldenburger schtltzenlnrndes s.V.

4" Der Verein ist beim Amtsgericht Brake unter der Nuuner 265 jm Vereins*
raai cl-ar ai nnal- raaon

- ..l .-1-'

§ 2 Ctrejnniltzigkelt. Zrec.k, Aufgaben

1. Der Verein vertolgt ausschireßiich uno unmitreibar gemeinnüLzige Zäecket j, Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke't der Abgabenordnung.

2" Der Verein bezweckt die Förderung des Schi.eBsportes und die gesellige
Zusanmenl,mnf t seiner I'Iitqlieder.

Der §atzungszweck wird. verwirklicht durch die Errichtung und die Unter-
haltung einer Sportanlage mit Schützenhaus, eingetragen im Grundbuch von
Elsfleth Band 125 Blatt 4292 und einer BogenschieBanlage auf dem Gelilnde
! ,:- ' :: ! ::i I J: : Er:{-_r_ä---!-- -}-+i _'l -: --!r-- fiL.ina^r r.arl Ä.i a FÄräaxrnd vnn{l€§.Vet§{i.Lfl|dr -qJc.c"LAjJtr.tJ,sv.ü}rvrLr}urrEr uriirii4i;i, riiie u+g ;uÄ:4=i.s:!i ,;-::
sportlichen Wettkär4rfen.

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfo)-gt nicht in erster Llnie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

4 " l{ittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwend.et
werclen. Die Flitglieder erhalten kelne Zuwendungen aus Ftitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zr,reck des Vereins fremd sind
nrier drrrrh rrn.rerhä]tnismäÄio hohe Veraiitiunaen beaünstiqt werden.

5. Bei Aufl6sung des Vereins oder bei t{egfall steuerbegtlnstigter Zwecke fät}t
das Vermilgen des Vereins an die Stadt Elsfleth, die es unmittelbar und'
ausschlieBlich für gemeinnützige. mildtätiqe oder kirchliche Zwecke zu
verwenden hat.

§ 3 Geschäftsjalrr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 l{itEJ"ieder

1. Der Verein besteht aus

a) ordentlichen aktiven und sonstigen aktiven Mit.gliedern
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1. Der Verein führt den Namen Elsflether Schiltzenverein von 1864 e-V,
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b) passiven l,litgliedern
c ) EhrenmS-tgl5-edern

2" Sön§tigä' aikti';ä Hitglieäix sinä

a) Studenten, Auseubildende und SchüIer
h) jugendliche Mitglieder (Schüler. Jugendliche, Junioren), die bei Beginn

iles Geschiiftsjahres das 18" Lebensjahr noch nicbt vollendet haben.

3. Passive }fitglieder sind Hitglieder, welche die Aufgaben des Vereins fördern,
aber keinen SchieBsport betrejben.

4. A:I:l.e anderen-l'fi,tgfieder sind ordent'}i<rhe alr-tiirre H-itgfieder-

5. Die Ernennung zu.m Ehrerunitglied erfolgt unter d.en Voraussetzungen des § 10
dieser Sataung.

§ 5 Erverb der Xltg].L6dschrrt

1. F{itglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

a 6:-j- t';-!-::': :--*:' t::'5j':u=:- J: J:: rl::-:-j j- f':'& ;-:t'J:'E!r !':u ::! ::--la-::-' Üj; J: j
1 . L,IJI, aruL'l'ctg' AtI{. altaLrlaul[tE III uEIt YEI.grll IläL §|JlMl. L.Ll.tjll Au cIILrJ.YEll r llllflUEt:

jiihrige müssen die Zustj.nmung ihrer (i}res) gesetzlichen Vertreter(s) nach-
rrelsen, die auch flir die Beitragszalrlungen haften,

3. iher die Aufnahme in den verein entscheidet der Vorstand. Bei einer Ab-
lehnung kann die Entscheidung der l{itgliederversarmLung beantragi't werdenn
welche mit einfacher Stinnrenmehrheit über die .A.uf nahme entscheidet.

4. Jedes neue Mitglied erhäIt einen Hitgliedsausr.reis und ein Exemplar der
§:tznrn Fc tramf'l ichtat cinh ärrrnh <ainsn Raitril-f zrrr Änortrrannrrnrt dcrr
Satzung.

§ 6 BeendJ.grnE der l{itEliedsch,aft

L" Die Hitgliedschaf,t erlischt

a) durch Austritt
b) durch Ausschlu8
c) durch Tod

2. üer Äustritt eines Hitgliedes aus dem Verein erfolgt durch schriftliche
Erklärung an den Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfäihigen ist die Aus-
trittserklärung auch von den gesetzlichen Vertretern zu unterzeichnen. Die
!r::-:i;.:- 1---- ;:.'-.: -::J FJJ; ^T;:- ^;:;Lg.4r!.i^LJÄ- .;a1 .l 

-.:iÄ* r:i. u,läi ,in.. i;.t-ßu.lurvurrY Äorrrl rrq! aur arluE BrilEri uE§üjiAj- L§ jaiif"aias Yi.]j-j.aügGii we.Üüi;il r,aiiü :ai L
ist dern Yorstand spätestens 3 I'Ionate vorher mitzuteilen. Mit Beendiqung
der l.litgliedschaft orlöschen alle seine Ansprtlche an den Verein.

*3-?
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§ ? Ausschlu8

l-, Durch Besch.LuB des vorstandes, vorl dem mindestens 5 anwesend sein rmlssen

sowie zwei weiteren MJ-tgliedern, kann ei-n llitglied aus dem verein aus*
: -L: ----- .,^-,i^h r.'änr ain uinhticrer G nnd vorlieqt. Bei §ti-nmrengleich"

g(.§L:Jlru§äEtl tc! u€r1

heit gilt der AntraE als abqel-ehnt. Der Antrag auf A'usschluB kann von

jedem Mitqlied ilber den 1. vorsitzenden oder dem 2' vorsitzenden gestellt

tlj

t-'

werden "

t' - 
" i

2. AueschlieBungsgrände sind l-nsbe§onder*L

a) grobe verstößa gegen satzung und. Interessenten des vereins souie gegen

Beschlüsse und Anordnungen der vereinsorgane'

b) schwere SchädiEung des Ansehens des verei-rrs'

c} unehrenhaftes Verhalten innerhalb oder au3erha]-i: des Vereins,

: J: - tr--^i-i]--;^*ä_;aalr=S.l-
d) große vgr§Eobe qegerr (ll'E vErerlr;^@elqw

e) Nichtzahlung des Bei.trages trotz zwejraliger schriftliche Mahnung'

3. Vor BeschluBfas§ung ist dem Mltglied Gelegenheit zur ÄuBerung zu geben"

4. Der Ausschluß ist dem betreffenden Hitgj-ied dur:ch eingeschriebenen Brief
nr-it Rilckantwortkarte schriftlich ur-itzuteilen "

'' ffi;:"T;.;-;;;i]ir""r ;;;-;;;-a.i s.*runs vÄr cem Artestenrat zu' Bis

dahin ruht die t'litqliedschaf t '

6" Bestätigt der ÄItestensrat den Ausschlug des !'titgl-iedes, stehL diesem der

ordentlj-che Rechtsweg nt-ch; zu. Der ÄiLesierir=-u entschaide"- mit einfacher
t'tehrheit "

c n It*a'l iaäsl-{trrrr
J v ..-br-

1. AlIe ordentlichen aktlven, sonstigen aktiven und passiven MitglieOer haben

einen !litgliedsbeitrag zu zahlen'

-:i:-:!----r-& :^i D^itt'.ade.nuio iip H?ihe def gf-
2. Die HÖhe uno ogn zaft-Lurlg§izelLPurr^r ue§ esrLleYvv ve'"-

mäBigtenBeiträgesetztdieHitgliederversanunlungfest.

3. MitgLieder. die den Beitrag nach Fälligkeit nicht entrichtet haben' werden

schriftlich gemahnt. Nach zwelmaliqer Hahnung können sie gemäß § 7 Abs' 2 ei

ausgeschiossen rierd,:,,.

4 ^ Der vorstand kann unverschuldet in Nr:l geratenen Hit.gliedern die Zahlung

des Beitrages stunden, j-n besonderen FäIlen ganz od'er teilweise erLassen'

\"
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§ 9 Aufnahruebeitrag uad tlrlagen

1" Bei der Aufnahme in den verein kann eine Aufnahmegebühr erhoben werden"

6:---;{^-..:i kaa.anÄayar \;arhahon orler zrrr Beseit.igunq finaneiell"er
I " ZUlL- i *trailaii''i uiiY uu-uiiu-- r-

SchwieriqkeitendesVereinskönnenUmlagenerhobenwerden"

3. Höhe und FäIligkeit von Aufnahmegebiihren und umlagen werden von cler Hi1-*

Eliederversamnlung rnit 3/a Hehrheit festgesetzt'

4- Der Vorstanö kann in Ei-nzelfäIlen Gebtihren, Beiträge und Umlagen gana

cder te-itweise erlassen oder stunden"

v § 10 Eh:n:ngen

1. F{lr besondere verdienste irm den verein undfoder um das schüteenwesen

allqemein können voru Vorstarrd beantragt Herden:

a) die Ehrennadel- des Schiltzenbundes Wesermarsch'

h} die mfutichen AuszeichnunEen des Deutschen Schütaenbundes,

des Nordwestdeutschen Schützenbundes
...: J r- - A1 :--1-..-iÄ, (l^h{i*ryan}rrrnÄoc
ullu us§ vlqErpl.g:rs- e!^'*es

2 " Die verle jltUng der Auszeichnungen r.rird vom vorstand beschlossen und zu

besonderen Anlässen vollzogen'

3 " Die ErnennunE eines Ehrenmitgiredes erfoigi auf vorsciriag '1e; Yorsta;ides

durch die l{itEliederrersar"rnl:ng -

4. Die Ehrennadel-n des Deutschen schützenbundes für 2Sjährige bzw- 40jlihrige
oCer noch 'längere ltitg}:iedschaft werden lährlich beantragt und verliehen'
Die Ehrung *oit nactr llagLichkeit anlä3}ich des schützenfestes vorgenomrnen

*erden.

§ 11 Rechte der tritgiieoar

1" Stimtliche üitglieder haben Anspmch darauf , die Einrichtungen des Vereins

nach Ma6gabe der Satzung und där von den Vereinsorganen gefaßten Beschlüsse

rrn.d Anordnungen zU benutzen und an den VereinsveranstaltUngen te5-Izunehmen '

2. Die ordentlichen aktiven Hitglieder und passiven Hitglieder genießen i-rt

übrigen aIIe Rechte, die sich aus der Sataung, insbesondere aus der Zweck-

bestjjrünung des verej.ns ergeben. sie haben das ahtive ltahlrecht und gleiches
;i- r --:- -.--1i'! i -: i-.-: r}.,#;1 i'Ä:ä§*'t.t'*.rätwl rrna
§t.l,.II&Lrg(;I.IL lrl UBr rlÄq1,'1Eus! Y er§\4E$'r**r> t

3. Die sonsti-gen aktiven Hitglieder haben Anspruch auf ermäBigte Beitrags*
zahlung. Sie haben aber aktives Wahlrecht und gleiches Sti-rmnrecht in der

\r/
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Mitgliederversanunlung wie ordentiiche aktive Miigiiecie::, sofe"rn sie mit

Beginn aes ceschaftsiahres das L8' Lebensiahr vollendet haben'

4. Die jugendlichen l{itg}ieder ha"ben das Reeht, an rler Hitgliederversarurnlung

§ 12 Pflicbten äer äLtglieder

1. S;imtliche Hitglj,eder haben die sich aus 'ler satzung, insbesondere aus der

Zweckbesti-iununE des ver:eins sich ergebenden Pflichten zu erfüllen' Sie

sind verpflichtet, die sportlichen Bestrebungen urrd interessen des Yere:ns

nach l(räften zu unterstützen "

als Zr:hörer teilzunehrnen"

5 " Eh::enmitglieder haben alle Rechte eines ordentl'ichen alrtj'ven u'itgliedes '

Sie sind von der Beitragszahiring"hefreiu"

2. Die l.fitgtieder sind zur Befolqung der von den vereinsorganen gefaiten Be-

schiüsse .ind Anordnunqen verFfllchtet'

3. Sämtliche Mitglj"eder sind zur Beitragszahlung verpfiichLet'

4.Allet.IltEtiedersindverpflichtet,Arbeitsd.j-ensteftirdenVereinzuleisten"

§ 13 Orgrano 6", gE3g{nr

1" Die Organe des Vereins sinrl;

§ 14 Dtttgliederver*rmlunEr

1. Die ordentliche uitqlieäerversarmly§--(-q.1"-"."I-r1erl1ynlung) besteht aus den

anwesendensti.rnurberechtigteni'iitgiiederrrdes?e::ains'

' 3:1?::T:lä::: äi:'*rrä:ffiw#trffi'§::'3iläffidiiäi# "*'

a ) die lIitglieder,'ersarmlung
h) der Vorstand
c) der Ältestenrat

3. Die Einberufung der l.Iitgliederver§ars$Iung nnrB durch veröffentlichung der

Einladung in einer in Eisfleth erscheinenden Tageszeitung erfolgen' Sie

muß mindestens 2 wochen vor dem versanunlungstermin erfolgt sein. Die Tages-

ordnung setzt der Vorst'and fest'

4. Die Leitung der versanrnlung liegt in dar Hand des l. vorsitzenden' Bei Ab-

wesenheit leitet der 2. vorsitzende die versanmlung. sind beide verhindert,
leitet ein anderes vorstandsrnitglied die versanrnlung-

.t -6-
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5. Jedes t'{itglied kann bis spätestens eine ltoche vor einer Mitgliederver*
sanuinlung le:-rr,lorstand schrifti-ich eine Ergänzung der TagesordnunE be-

artragen, worauf der versa.nsnlungsJ-eiter zu Beginn der Hitgliederver*
sanrnlung iiber die beantragte ertänzung absti-rmen_läEt.,,z::.1:1"*"-',._
dieses i\ntrages in die Tagesordnung ist eine einfache Mehrhelt der a§-

gegebenen gilltigen Stin'anen erforderli'ch-

- { E_ ?iE:1$ J:; mi=ääÄ)I§iF
S J-Jt lllrla.t.L scr lqYs@ls-qr'

Die Tagesordnung- rmrS enthal-ten,= '

a) Entgegennahme und Genehnigung der Geschitfts- und der Kassenberichte über

das verganEene .lahr

b) Entlastung des Vorstandes

c) I{ahl {ss ner-1qn vorstandes und' der Kassenpriifer

d) Vorlage des Haushaltsplanes für das lfd' Jahr

e) Genehnigunq von SatzungsänderunEen

f) restsetaung der Höhe cler l{itgliedsbeiträge, AuJnahmegebühren und um}agen

g) Verschiedenes

§ 16 Beschrrr3fassung der ltitgliederrrerannrrl ung

1. Die Mitgtiederversanmlung wird vom 1' vorsitzenden, hei dessen verhinderung

vom z. vorsitzenden cder einem anderen vorstandsmitglied geleitet. rst ke-in
.,- -::L--:--: &-.! .l ar dF,i,^-d-dnÄ ca lract iml. rli.o Vprsarrmlrtno den VgrsarrunlunqS-
v(Jl § Larru§xll LIJ !-Eu sr tnegvtrq

leiter- stehl der versanonlungsleiter zur wahl eines Asltes an, so ist für
die Da,:er des wahlganges und der vorhergehenden oislmssion die Versanrrnlungs-

leitung an einen Wahlleiter zu übertragen, der von der Versanu'nlung zu wäirlen

i ct

Z. Die Art der Abstj-nrnung best-i-ruat der versammlungsleiter. Die Abstjmmung muß

geheim durchgefilhit werden, wenn ein erschienenes sti:rrnberechtigtes ltit-
qiied dies beantragt

3. Die Mitgtiederversanrnlung ist nicht öffent.lich. Der versanmlungsleiter kann

Gäste zulassen. Ton- und Bildaufzeichnungen und Mitschnitte dürfen nur mit
Genehmigung des Versarrmlungsleiters erfolgen'

r r' n,.! -1--r :'*! -..g .1i ^ 11ddahl äor orcrhi onAnofi
4" Die l,litgll-edefvel.safiUnfung 1§t {JItlle r.(uuÄ§r('rrL äu! \riE

I'{itqlieder beschluBf ä-hig '

5. Die Hitgliederversarnrnlung faßl Beschlüsse im allgemeinen mil einfacher
uehrheil der abgegebenen giiltigen Stjmrnen. sti-nmenthaltungen gelten i:rsner

a

t
d

L

ft

\*
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ais ung,ültige st3-runen und glej-ben filr das Absti-norungsergebnis auser Be-

trachtl Entscheidend sind nur Ja- und Nein-stinsnen"

zur jindemng der sataung ist eine l{ehrheit von 3/4 der abgegebenen gü1"

;;;.;^;;j.#n erl",-,r,ier.l-i,:h. Eine ähde::ang {cs z*'ecks des Yereias karl

nur :nit zustfurrn:ng aller Hitglieder beschlossen werden, wobei hierzu die

schriftliche zustj-mmrng der in der Flitgliederversasmlung nicht erschienenen

Hitglieder i;;;;"Ib *io".* Monats s"g"iiib." den Vorstand' erklärl..*Eg.E3'
,:'ii{i'S"::'; l l f j{ i '' : t i-{,''jt ',. i

tsei Trahlen ist derjeni.ge gewählt. der mehr.als aia uer{tg der.a!§.9."q*?}en: 1

Eültigen Stjrmen .tttu.ti"o lrat. Wenn von mehreren Kandidaten niemänd md'hr

als die lrälfte der abgegebenen giittigen stimoen erhäIt, so findet zwischen
rr:'u{ar'i,1.ri:+.Äti r§'i6ä cri<':hrsähl statt,"w+b-.eri. dann derjeniqe gewählt ist' der

mehr Sti-nrnen als die Gegenkanj"claten erhalten hat'

l. Über Beschlüsse der t{itgliederversanralu1g ist ein Protokoll aufzune}men'

das vom : "**iüsI" s"r,iittgpl'*" und yo1 Y"-ff $-gs.",l::l::-'-",,Y::I;-
zeichnen ist. Bei satzungsänden:.ngen isE oer gelrraue n(JlLI4uu aq !'rsbv

kollieren.

2. Die Einladung hier.u kann schriftlich oder durch veröffentlichung in einer

Tagesze5-torrg, di* in eist'ietir"erscireint, eri"föigei;' Sie hat spift'ädt€:ts vier

§ 17 Au8erorctentllche tlitgJ:Ledarrergsnrrlung

l.DerVorstandkannvonsichauseineauSerordentlicheMitglied.erversarmlung
ein-bemfen "

Tage vorher zu erfolgen'

3, Auf schriftliChes verl-angen von mindestens zehn I'litgl-j-edern rmr8 der vor*
.tand untet Anga.be der vorgeschlagenen Tage§ord'nung ei'ne Hitgliederver-
sanrnlung einbenrfen.

4" Ansonsten finden die Vorschriften des § 16 Anwendung"

§ 18 Vorstancl

1. Der Vorstand besteht aus aus:

a) 1. Vors.:-tzeno.en
b) 2. VorsiLzenden
c) Schatzneister
d ) Schriftfilhrer
e) vereinssportleiter
fi BogensPortleiter
g ) Festausschußvors itzenden

2- Die l{ahl des \rorstandes erfoigt durch die Hitgtieder'rersarrnlung in geheimer

*8*
U
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Abstinmung. wenn nur ein wahlvorschlaE vorliegt oder auf Antrag kann mit

der Zustinuuunq a*i-"infachen Mehrheit der erschienenen Mitglieder die

sti.rura@e drrqqh" t{andzeichen erfo}gen'

Der Vorstand wird filr die Dauer von 3 Jahren gewählt' Gewählt werden

können alte Mitgii"a"t ab vollendetem 18. Lebensjahr' Wiederwahl ist
rnöglich. Der vorstand hlejbt bis zur vliedeficahl eines neuen vorstandes

im Amt.

4 ScheideL während der Amtsdauer

scheiden stattfinden-

. ; .^ ä:'-:r_L-&:J {t^*ä+ri-J
,' § l, Eri€JLELT! ',ulcss

i"ZurUnterstütaungdesVorstandesdientdererweiterteVorstand"

2. Dieser besteht aus:

a) den in § 18 genannten [litgliedern
U1 O**t"go"tl"it""
c i,rugenaeportleitar tuftdrucknaffen
d) f';ggp4§F9tf-leiter Bogen
e) Pistolens;nrtleiter
f) DartsPort'leiter
g) JugendsPrecher

II 9.t* HauPtuenn,- -j-!-:-i:.:-::i
1 ) Bauausscnu§v(JE5.l'Lzt'rl!re4
j ) Versorgrungswart

3. Der ertreiterte Vorstand wird von d,er ordentlichen Mitglied'erversarnmlung

auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Die l{iederruahl ist zulässig'

4.DieBest'irrurungendes§lsfindenentsprechendeAnwendung.

a) der 2. Vorsitzende
b) der VereinssPortleiler
c) der Schriftwart
d) der §chatzneister
e) das dienstäIteste Ehrenmitglied

ner ÄItestenrat entscheidet tih,er den Ausschluß 'ron Mitgtiedern (sh' § '

\*_

§ 29 filtestenrat

1. zur unterstützung.des vorstandes dient der ÄItestenrat (sh. S ? Abs" 6)"

Vorsitzenderistderi"Vorsitzende.Iirmgehörenferneran:

§

,rlcs" 5 und 6).
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§ 21 GeschäftEbereiche des Vorstandes

i- vorstand des vereins jm sinne des S 26des Bürgerrichen Gesetzl:uches

(BGB) sind der i. und der 2, Vorsitzende, der ichatzmeister' der Schri-ft-

ftihrer, der vereinssportleiter, cier tsogens'porcieiter unci äer Fesiaus-

schlrßvorsitzende "

2. Der Vereln wj.rd durch 2 t,litglig{q= des Vorstandes, darurrter der 1. Vor-
qir. q..ande od.er der 2- Vorsitzeqde^vertreten-üj-;r-;.-e g{ + j- i-'i i,

§ 22 Vorstandsaitztu:g

.i i..r ,
i a l:l'
t tt j-r il

.::' .:.::.

L I
L- Der YorstanO iaBt seine Beschiüsse j-rr üer 

"'orstandssite'':'ng' 
die sos''

1. vor§itzenden, bei dessen verhinderung vom 2' Vorsitzenden' einberufen

und geleitet wird. Eine Binlcerorungsfriit von einer woche §ollte mil'Elichst

einEehalten werden. Eine Tagesordnung !ruß angel«tnd'igt werden' Die Ein-
terrifung kam schriftlich oder milndlich erfolgen'

2. Eine YorstandSsitzrurg: rmß eirrberr:-fen rerderr. wena mildestens 3 Vorstands-

mitglieder diese untär Angab,e von Gründen verlangen; an§onsten ist eine

vorstandssitzung einruberrrfe*, wenn es dje vereinslage erfordert' jedoch
. I t,'-! --- ^ l ---1 ia llaaät

ml-rl(lI.riLEilä EelIß* .4 'avrr*!'

3" Der vorstand ist beschlu8fiihig' we4n m:[ndestens 5 Yorstandsmitgueder an-

wesend sind.

4. Der Vorstand beschließt mit cier einf achen i'iehrheiL rier erschienenea l'lit'*
glieder.

5. Bei Beschlilssen ilber Kreditaufnahmen müssen alle Vorstandsnitglieder an-
.,roo-anä <a i n

6. Der vOrstand kanri tlitglieder bzw. andere Personen zur Beratung hinzuziehen'
Diese Personen haben jedoch kein Sti-rurrecht'

i. investitionen (Anschaffungen, 'rlie,lerbeschaffungel:, Ersatzbeschaffungen ete' )

bedürfen der BeschluBfassung im vorstand (ab einern Betrag von DM 500'--)'

B. Der 1. vorsitzenda oder der 2. vorsitaende kann jederzeit eine auBerordent-

l"icha vorstan;;"i.lr*tng mit einer Frist voa 3 Tagen einberufen' In dringenden

FäIlen kann die Frisf,, auf 6 siunärjn a§s-6üürät #+rdä:'t. Ia übrigen gerten

die vorschriften einer ordentlichen vorstandssitrung.

9. Der esreiterte Vorstand mu$ einberufen werden, wenn dj'eses ntindestans 5

Mitglieder des erweiterten Vorstandes unter Angabe-von -Gründen verlangen

- ansonsten gelten dia vorschriften der Absätze I brs 3.

- lt..r -&p
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§ 23 §ch,atael-rter

i. Der Schatameister hat die Kassengeschäfte d,es vereins zu erledigen urd

nät- das Vere-rnsvennogen zu verwailen'

2:^.ErhatnachAbschlusdesGeschäftsjahresdieKassenbücherabzuschl.i'eßen
und den Kassenpnlfern zur Überprüfung vorzulegen'

j. Der Vorstand isl berechtigt, aine Revision'.$f.fa*."F, und der vom Kassen-

wart geführten Brlcher voräunehmen' ',:

4. Erstelluag des llaushaltsplans in zusanmena-rbeit nr-it äem 1- vorsitzenden
^ 

*t--:-:!-^-i^-
I)ZW . 4. V (JI §-L LAETTUETJ .

§ 2rt BarrausgchuivorsLtzendar

L" Der tsauausschugvorsitaende ist mit der verwaltung uno rnstandhaitung cies

vereinshauses und des vereinsgeländes beauftragt. Er bar-rft Arbeitsäienste
ein, I<oordiniert die Arbeiten und berichtet im vorstald"

und u:rberegllchen
rrnd

,
+r

§ 25 Schriftfrhrer

L Der schriftfü]rrer besorgt die Protokollführung in den vorstandssitzungen
und den Hitgliederversanrunlungen"

Z. Die protokolle müssen jewei-Is Lrei der nächsten Sitzung bzw- Versamnlung

ver:lesen und geneiTrdgt werden- Der vorstand kann die versendung von

Protokollen beschließen "

3. Di.e Protokolle der I'(itgli-ederversanmlung rm:issen vom 1' Vor:sitzenden uno

dem Schriftfüjrrer, die Protokolle der Vorstandssitauog ':om Schriftfiihrer
rrnddeml.oder2.,r/orsitzendenunterzej-chnetwerden.

4. Dem §chrifLführer obiiegt rier aiigemeine schriftwechsel ces r"ereins ia
Abst jx'nrung lm Vorstand "

§ 26 Yereinsqnrt}eiter

1- Der Verej-nssportlei*.er hac aie Leitung ries gesamten Scirießbet'riebs des

Verelns. Zg seiner IJnLerstiltzung werden die SportleiLer gem, S 18/1"9

qewähl-t- "

t-

l
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2. )ie geuilhlten sportleiter ftihren nach Absprache nüt dem vereinssportleiter

ij..:e spart*., ,rrrä oertreten deren rnteressen gegenüber dem vorstand'

i. i,er vereinssportleiLer und die §portleiter- können zum Eetriab der ej'nzelnen

Äbieiiunger leweils eigene Schießkassen führen'

4. §er
'rnatarvatze

§ 29 KassenPr{Ifer

l.

d*r

ter führt analog aun Bauaus schuSvors itzendee ain In-

§ 2? JugendsStrecher

i.DerJugendsprecherl.rird.,gemäSderJugendsportordnungdesVerejrrs,voR
allen Schiilärn, Jugendlichen und iunioren gewählt'

2. Er vertritt, nach Abspracire mit <ien Jugendsp'orcleitern' gernei^rrsann tluii

ilnen die Inleressen der fr:qenä j-"n erveiter:ten Vorstand'

§ 28 Festäraschuß

1.. Der FestausschuB ist für üie Dr-rrchftthrr:ng und Abwickluag der vom verei-n

veranstalteten Festlichkeiten verantwortlich"

z" Der Festausschug besteht. aus denr Festausschußvorsitzenden igleichzeitig
I,{arküneister) und 3 weiteren }fitgliedern, dl-e von Oer UitgiietierversallEnl|rllu
gewählt werden. I{eitere Mitarbeiter kann der Festausschußvorsitzende hin*

zuz iehen .

l. Der FestausschußvorsjtzenrJe setzt das Progranun für die vereinsfestlich*
keiten in Absti-rurung mit. den übrigen vor:stanrdsmitgliedern fest; berert-et

rli.e eineelnen VeranstaltUnge* .ro., leil-et sie und rechnet diese ab'

4 " iler Harktmeister ist für den AufbauT'A}:bau tles Festplatzes anläßiich des

Schtitzenfestes zuständig "

5. Nach Abschl-uE eines jeden Festes ist cler re§tausschußvorsltzende ver*
pflichtet, im Vorstand Cie Ahrechnung vnrrzr:Iecen"

Die Kontrolla der Kassenftlhrung obliegt den von der l'titgliedervereannnlunq
eaf, Z Jahrä gewlihlien zwel Kasseäprüfern. Dleee_geben dem Vnrstand von

dem jeweiligen Ergebnis Kenntnis und erstatten der versasmlung einen

Bericht. Die Kassinprüfer dürfen d.em \lorstanä/e'weiterten Voxstand nicht'

angehören. Die KassenpriJfer scheiden nicht qrleichzeitig aus' wiederwahl

ist zuLässig nach einer Pause von 2 Jahren

b, Lr*



t

2. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, das jeweils zurückliegenrie r3esehäft§a

jahr des vereins zu prüfen. Es sind dabei den Kassenprilfern sämtliche

unterlagen, neci,nungärr, Quittungen, Bankausailge zur verfilgung zu stellen"

Die Kassenpritfung nuß spätesteni einen Honat vor einer ordentlichen'
-'i- --*-- -:\:-:.r.j. i rf^;.i-;- riÄy Ä{.nEf ar-:gorOrdeü,h-liChen Mitg.IiedefVefSanTnlUng

abgeschlossen sein'

§ 30 Altfi'Esungr

1. Aufgelöst werden kann der verein nurr wenn in awei aufei-aanderfolgenden

Mitgliede'.\,"*,ouorungen jedesnal 9110 der anwe§enden stirrrrrherechtigten

uitäU.A"r sich daftlr entschieden haben'

2. Vereinsver-ogen ist das vermögen, welches sich aus der eegenttberstellung

von Aktiva und Passiva ergilt"

3.I,aIIsdie-Mitgliederversqry*ysnichtsanderesbeschlieBt,sindder]..
vorsitaend" "";-;;t 

z. v.*";t.z'ä;aa so;-ie äer gchatzne{'ster gemeinsam

vertretungsberechtigte Liquidatoren'

§ 31 Irkrafttreten

Diese §ataunE tritt rnit dem 'rage der Eintragr:rrg in das Vereinsregister in

Kraft

Elsfleth, den 04. l{ärz 1995

t

Unterschriftenort, Datum
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